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Kein Beschlussvorschlag erforderlich, da keine Anregungen oder Hinweise zur Planung vorgebracht werden. Es befin-
den sich keine Versorgungsanlagen der Avacon GmbH im Plangebiet. 
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Beschlussvorschlag: Die Hinweise zu den Versorgungsanlagen der Telekom werden zur Kenntnis genommen. Pla-
nungsrechtliche Auswirkungen ergeben sich nicht. 

Begründung: Die Hinweise sind im Rahmen der Ausführungsplanung zu berücksichtigen. Die erforderlichen Abstim-
mungen sind frühzeitig herbei zu führen. 
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Beschlussvorschlag: Die Hinweise zu den vorhandenen und geplanten Versorgungsanlagen werden zur Kenntnis 
genommen. Planungsrechtliche Auswirkungen ergeben sich nicht. 

Begründung: Im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung haben sich Umplanungen im südlichen Gebietsteil ergeben. 
Dadurch befindet sich das vorhandene Stromkabel nicht mehr im Geltungsbereich des Bebauungsplans und wird da-
mit auch nicht überplant oder verändert. 

Die Hinweise zur Stromversorgung allgemein werden in die Begründung aufgenommen. 
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Kein Beschlussvorschlag erforderlich, da keine Anregungen oder Hinweise zur Planung vorgebracht werden. Die Be-
teiligung am weiteren Verfahren wird beachtet. 
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Beschlussvorschlag: Die Hinweise zu den geologischen Grundlagen und der Ingenieurgeologie werden zur Kenntnis 
genommen und in die Begründung zum Bebauungsplan aufgenommen. Weitere Auswirkungen auf die Planung erge-
ben sich nicht. 

Begründung: Die Hinweise dienen der Klarstellung und ergänzen den Umweltbericht. 
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Kein Beschlussvorschlag erforderlich, da keine Anregungen oder Hinweise zur Planung vorgebracht werden. 
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Beschlussvorschlag: Die Feststellungen zur Umweltprüfung und zur verkehrlichen Erschließung werden zur Kennt-
nis genommen.  

Der Hinweis auf die Emissionen wird in die Allgemeinen Hinweise zum Bebauungsplan aufgenommen. 

Begründung: Der Hinweis dient der Klarstellung. Planungsrechtliche Auswirkungen ergeben sich daraus nicht. 

Weitere Angaben zu geplanten Straßenbaumaßnahmen werden nicht gemacht. 
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Beschlussvorschlag: Die Feststellungen der Kreiswerke werden zur Kenntnis genommen. Planungsrechtliche Aus-
wirkungen ergeben sich nicht. 

Begründung: Die allgemeinen Hinweise sind im Rahmen der Ausführungsplanung zu berücksichtigen. Die erforderli-
chen Abstimmungen sind frühzeitig herbei zu führen. 
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Kein Beschlussvorschlag erforderlich, da keine Anregungen zur Planung vorgebracht werden. Die Feststellungen der 
Main-Kinzig Netzdienste werden zur Kenntnis genommen.  
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Beschlussvorschlag zu Brandschutz: Der Hinweis zur erforderlichen Löschwassermenge wird berücksichtigt. Die in 
den Allgemeinen Hinweisen bereits enthaltene Vorgabe wird an die Forderung angepasst. 

Begründung: Die Sicherstellung der Löschwasserversorgung ist im Rahmen der Planaufstellung zu thematisieren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beschlussvorschlag zu Immissionsschutz: Die vorgebrachten Hinweise sind im Rahmen der Ausführungsplanung 
zu beachten. Eine planungsrechtliche Berücksichtigung erfolgt nicht. Die Hinweise werden in die Begründung aufge-
nommen. 

Begründung: Die vorgebrachten Hinweise zum Immissionsschutz werden zur Kenntnis genommen. Die Anregung, 
zum Schutz vor Lärmbeeinträchtigungen durch technische Anlagen eine textliche Festsetzung zu treffen, wird nicht be-
rücksichtigt. Die Anregungen sind als Empfehlung für das Baugebiet zu werten. Das gleiche gilt für die Hinweise zu 
Lichtimmissionen, zur Luftreinhaltung und Nebenanlagen. Planungsrechtliche Auswirkungen ergeben sich daraus 
nicht. 
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Beschlussvorschlag zu Abfallwirtschaft: Die von der genannten Hausmülldeponie möglicherweise ausgehende Ge-
fährdung durch migrierende Deponiegase wird seitens der Stadt Bruchköbel zu klären 

 

 

 

 

Kein Beschlussvorschlag zu Landwirtschaft erforderlich, da keine Anregungen zur Planung vorgebracht werden. Die 
klarstellenden Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Auswirkungen auf die Planung ergeben sich nicht. 
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Beschlussvorschlag zu Eingriff und Ausgleich: Die Anregungen zur Vertiefung des Umweltberichts und Anpas-
sung der Bilanzierung werden mit Fortgang der Planung größtenteils berücksichtigt. Die Festsetzungen zur Randein-
grünung im Nordwesten als zu bepflanzende Grundstücksfläche werden allerdings beibehalten.  

Begründung: Der Umweltbericht wird schon aufgrund einer erforderlichen Umplanung im Süden überarbeitet. Dabei 
können weitere Anpassungen vorgenommen werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beschlussvorschlag zu Schutzgebiete: Die Anregung wird berücksichtigt. Die Parzelle 32 wird aus dem Geltungs-
bereich des Bebauungsplans herausgenommen und nicht mehr überplant. Die Baugebiete werden entsprechend re-
duziert und angepasst. 

Begründung: Eine Entlassung aus dem Landschaftsschutzgebiet wurde nicht in Aussicht gestellt. Damit fehlt die er-
forderliche Voraussetzung für die Überplanung. 
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Beschlussvorschlag zu Anmerkungen: Die Anregungen relativieren sich mit der Überarbeitung der Planung und 
werden entsprechend der neuen Beurteilungsgrundlagen überprüft. 

Begründung: Durch die Herausnahme des südlichen Planteils ergeben sich neue Aspekte bezüglich der Eingriffe und 
damit auch des Ausgleichs. Die Umweltprüfung ist daher anzupassen. 

 

Kein Beschlussvorschlag zu Wasser- und Bodenschutz erforderlich, da keine Anregungen oder Hinweise zur Planung 
vorgebracht werden. 
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Kein Beschlussvorschlag erforderlich, da keine Anregungen oder Hinweise zur Planung vorgebracht werden. 
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Beschlussvorschlag: Die Hinweise werden dahingehend berücksichtigt, dass die Parzelle 32 aus dem Geltungsbe-
reich des Bebauungsplans herausgenommen und nicht mehr überplant wird. Die Baugebiete werden entsprechend 
reduziert und angepasst. 

Begründung: Eine Entlassung aus dem Landschaftsschutzgebiet wurde nicht in Aussicht gestellt. Damit fehlt die er-
forderliche Voraussetzung für die Überplanung. 

 



Berücksichtigung in der Planung / Beschlussempfehlung 

BRUCHKÖBEL - Oberissigheim – B-Plan „An der Nachtweide“ 
Frühzeitige Beteiligung – Behörden / TÖB – Bearbeitung Dezember 2017 Seite 22 

 

Beschlussvorschlag: Die mit der strategischen Umweltprüfung zur Verfügung gestellten Daten werden im Hinblick 
auf die Gebietsreduzierung auf ihre Relevanz geprüft und nach Erfordernis im Rahmen der Überarbeitung berücksich-
tigt. 

Begründung: Durch die Herausnahme des südlichen Teilbereichs verringern sich die Beeinträchtigungen durch die 
Planung erheblich. Daher ist eine neue Beurteilung erforderlich. 
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Kein Beschlussvorschlag zu Raumordnung und Landesplanung erforderlich, da keine Anregungen oder Hinweise 
zur Planung vorgebracht werden. 

 

 

Beschlussvorschlag zu Naturschutz und Landschaftspflege: Die Anregung wird berücksichtigt. Die Parzelle 32 
wird aus dem Geltungsbereich des Bebauungsplans herausgenommen und nicht mehr überplant. Die Baugebiete 
werden entsprechend reduziert und angepasst. 

Begründung: Eine Entlassung aus dem Landschaftsschutzgebiet wurde nicht in Aussicht gestellt. Damit fehlt die er-
forderliche Voraussetzung für die Überplanung. 
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Kein Beschlussvorschlag zu Gewässer und Immissionsschutz erforderlich, da keine Anregungen oder Hinweise zur 
Planung vorgebracht werden. 

 

Beschlussvorschlag zu Grundwasserschutz und Wasserversorgung: Die Hinweise zu den wasserrechtlichen Zu-
lassungen und der zu sichernden Wasserversorgung werden zur Kenntnis genommen. Die Begründung wird entspre-
chend ergänzt. 

Begründung: Insbesondere die Sicherung der Wasser-/Löschwasserversorgung ist bereits auf Bebauungsplanebene 
anzusprechen. 

 

Beschlussvorschlag zu Verdachtsflächen: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Da keine konkreten Alt-
lasten benannt werden, ergeben sich keine Auswirkungen auf die Planung. Allerdings hat es von Seiten des Kreises 
einen Hinweis auf eine ehemalige Hausmülldeponie in der Nähe des Plangebiets gegeben. Diese Angabe wird mit 
Fortgang der Planung geprüft. 

Begründung: Der Verdacht auf eine Altfläche und die ggf. davon ausgehenden Beeinträchtigungen sind im Interesse 
der geplanten Wohnnutzung vorab zu klären. 
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Beschlussvorschlag zu Bodenschutz: Die Hinweise zur Beachtung der Bodenschutzbelange werden mit Fortgang 
der Planung berücksichtigt. Der Umweltbericht wird um Angaben zur Erheblichkeit, Beeinträchtigung und Maßnahmen 
bezüglich des Schutzguts Boden ergänzt. 

Begründung: Der Boden ist eines der zu betrachtenden Schutzgüter und die Auswirkungen auf das Schutzgut sind 
entsprechend der genannten Arbeitshilfe zu prüfen. 
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Beschlussvorschlag zu Abwasser: Der Hinweis auf die Vertiefung der Entwässerung wird mit Fortgang der Planung 
berücksichtigt. Die Entwässerung muss ohnehin nach Herausnahme des südlichen Gebietsteils erneut überprüft wer-
den. 

Begründung: Die Entwässerung des Baugebiets ist bereits im Rahmen der Bauleitplanung abzuklären. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kein Beschlussvorschlag zu dem allgemeinen Hinweis erforderlich, da eine Zusendung der Mehrausfertigungen zum 
gegebenen Zeitpunkt erfolgt. 
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Beschlussvorschlag: Die Hinweise zu dem Bombenabwurfgebiet und den erforderlichen Maßnahmen werden in die 
Begründung und die allgemeinen Hinweise aufgenommen. 

Begründung: Die Hinweise sind für die Vorbereitung der Ausführungsplanung von Belang. 
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Kein Beschlussvorschlag erforderlich, da keine Anregungen oder Hinweise zur Planung vorgebracht werden 
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Kein Beschlussvorschlag erforderlich, da keine Anregungen oder Hinweise zur Planung vorgebracht werden. Es sind 
keine Arbeiten der Unitymedia GmbH im Plangebiet geplant. 

 

 

 




